
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/3/21 15Os139/00
(15Os140/00), 11Os58/02

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.2001

Norm

SMG §28 Abs4 Z2 A

SMG §28 Abs5 A

StGB §278a

StPO §281 Abs1 Z10

StPO §345 Abs1 Z12

Rechtssatz

Während § 28 Abs 4 Z 2 SMG die Begehung einer im § 28 Abs 2 SMG bezeichneten Tat als Mitglied der dort

beschriebenen Verbindung zur Voraussetzung hat, ist für eine Bestrafung wegen des Verbrechens der kriminellen

Organisation nach § 278a StGB eine deren Zielsetzung entsprechende kriminelle Betätigung nicht vorausgesetzt.

Mitglieder solcher Organisationen haften für eigene Straftaten vielmehr zusätzlich in Realkonkurrenz zu § 278a StGB.

Entscheidungstexte

15 Os 139/00

Entscheidungstext OGH 21.03.2001 15 Os 139/00

11 Os 58/02

Entscheidungstext OGH 22.10.2002 11 Os 58/02

Auch: nur: Für eine Bestrafung wegen des Verbrechens der kriminellen Organisation nach § 278a StGB ist eine

deren Zielsetzung entsprechende kriminelle Betätigung nicht vorausgesetzt. (T1)
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